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Vitamin D
Die Gabe von Vitamin D wird in der Laienpresse viel beworben. Ein Vitamin D-Mangel soll für Müdigkeit, Abge-
schlagenheit und sogar gedrückte Stimmung verantwortlich sein, aber auch zu Immunschwäche und Krebs 
führen. Die Verordnung von Vitamin D zu Lasten der GKV ist eingeschränkt. Die regelhafte, routinemäßige 
Messung des Blutspiegels von Vitamin D im Sinne eines Screenings ist keine Kassenleistung. 

Ein niedriger Spiegel korreliert mit erhöhter Mortalität 
In einer Metaanalyse aus dem British Medical Journal wurde der Zusammenhang des Vitamin D-Spiegels 
und der Mortalität untersucht. Aus 73 Kohortenstudien konnten die Ergebnisse von knapp 850.000 Teilneh-
mern zusammengetragen werden. Der durchschnittliche 25-OH-Vitamin D (Calcidiol)- Spiegel betrug 20,7 
ng/ml. Im Vergleich der Probanden mit Blutspiegeln im unteren Drittel mit dem oberen Drittel zeigte sich 
ein erhöhtes relatives Risiko für die Mortalität (RR = 1,44), kardiovaskuläre Todesfälle (RR = 1,43), Tod durch 
Krebs (RR = 1,25) und durch andere Ursachen (RR = 1,34) bei niedrigen Vitamin D-Spiegeln. 

Sollte daher das Vitamin D supplementiert werden? 
In derselben Metaanalyse wurden auch die Ergebnisse von Interventionsstudien zusammengefasst. Das 
Mortalitätsrisiko wurde unter Vitamin D3-Supplementierung um 11 % gesenkt, jedoch waren die zusammen-
gefassten Ergebnisse über 14 Studien nur knapp signifikant (RR = 0,89, CI: 0,80 – 0,99). Für die Supplemen-
tierung mit Vitamin D2 (Ergocalciferol) zeigte sich über 8 Studien hingegen eine tendenzielle Zunahme der 
Mortalität (RR = 1,04, CI: 0,97 – 1,11). 

Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass viele Fragen zur Vitamin D-Supplementierung, beispiels-
weise zur richtigen Dosierung oder Möglichkeiten der Überdosierung, unbeantwortet sind. Die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat ihre Empfehlungen und Referenzwerte zuletzt 2012 überarbeitet. Nur 
für Ältere (>65 Jahre) gibt es eine überzeugende Evidenz für eine Risikosenkung durch eine Vitamin D-Sup-
plementierung bzw. Vitamin D-Versorgung in Bezug auf Stürze, Frakturen, Funktionseinbußen des Bewe-
gungsapparates und vorzeitigen Tod, so die DGE. 

Das Institute of Medicine (IOM) hat in einem Artikel im New England Journal of Medicine (NEJM) noch einmal 
deutlich gemacht, dass der untere Normwert für 25-OH-Vitamin D bei kleiner 12,5 ng/ml läge, was nur für cir-
ca sechs Prozent der Bevölkerung zuträfe. Welche Leistungen zahlt die GKV? Die Bestimmung des Vitamin 
D-Spiegels (25-OH-Vitamin D) zu Lasten der GKV ist bei medizinischer Notwendigkeit möglich. Die „medizi-
nische Notwendigkeit“ wird im EBM jedoch nicht weiter definiert und liegt im ärztlichen Ermessen. Im Falle 
einer Prüfung müssen Sie begründen können, warum der VitD-Spiegel zu Lasten der GKV bestimmt werden 
sollte. Das Vorliegen einer chronischen Erkrankung wie z. B. Asthma bronchiale oder Multiple Sklerose ist 
kein Grund für eine Spiegelbestimmung.
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Klinisch manifest ist ein Vitamin D-Mangel beispielsweise bei Rachitis oder Osteomalazie. Wenn die Grund-
leistung GKV-Leistung ist, kann die Verlaufskontrolle ebenfalls zu Lasten der Krankenkassen abgerechnet 
werden. Ist die Spiegelbestimmung ein Wunsch des Patienten, so ist die Bestimmung vom Patienten selbst 
zu bezahlen (IGeL).

Nicht verschreibungspflichtige Vitamin D-Präparate bis zu einer Tagesdosis von 1.000 I.E. Vitamin D3, in 
Kombination mit Calcium (mind. 300 mg Calcium-Ion/Dosiereinheit) oder als Monopräparat bei ausreichen-
der Calciumzufuhr über die Nahrung können gemäß Anlage I (OTC-Ausnahmeliste) der Arzneimittel-Richtli-
nie (AM-RL) für Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensjahr (ohne Entwicklungsstörungen) und für Erwachse-
ne nur auf einem Kassenrezept verordnet werden für:

	¡ nur zur Behandlung der manifesten Osteoporose, 

	¡ nur zeitgleich zur Steroidtherapie bei Erkrankungen, die voraussichtlich einer mindestens sechsmonati-
gen Steroidtherapie in einer Dosis von wenigstens 7,5 mg Prednisolonäquivalent bedürfen,

	¡ bei Behandlung mit Bisphosphonaten, Parathormonrezeptor(PTHR1)-Agonisten Teriparatid (Forsteo,  
Biosimilars) und Abaloparatid (Eladynos), Denosumab (Xgeva, Prolia) und Romosozumab (Evenity), wenn 
gemäß Fachinformation des Hauptarzneimittels die Gabe einer entsprechenden Begleitmedikation  
vorausgesetzt wird oder der Patient darauf hinzuweisen ist, dass die Anwendung einer entsprechenden 
Begleitmedikation erforderlich ist. 

In diesen Fällen kann Vitamin D wie auch Calcium zu Lasten der GKV verordnet werden. In den tragenden 
Gründen zum Beschluss weist der G-BA noch einmal darauf hin, dass Anlage I regelt, welche nicht verschrei-
bungspflichtigen Arzneimittel „zur Anwendung bei diesen Erkrankungen mit Begründung vom Vertragsarzt 
ausnahmsweise verordnet werden können.“ „In diesen Fällen kann Vitamin D wie auch Calcium mit Begrün-
dung vom Vertragsarzt zu Lasten der GKV verordnet werden. Die Gründe sind in der Patientenakte zu doku-
mentieren.“

Für Kinder bis zwölf Jahren und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen (bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr) gelten die Einschränkungen der Anlage I der AM-RL nicht. Hier sind nicht verschreibungspflichtige  
Vitamin D-Präparate bei medizinischer Notwendigkeit, unter Beachtung der Zulassung, auf einem Kassen-
rezept verordnungsfähig. 

Für Säuglinge wird eine Verordnung von Vitamin D (10 µg=400 I.E.), ggf. in Kombination mit Fluorid zur Rachi-
tisprophylaxe im ersten Lebensjahr („bis zum zweiten Sommer“) empfohlen. Die Präparate können zu Lasten 
der GKV verordnet werden.

PDF
Stellungnahme der AkdÄ zur Nutzenbewertung von Romosozumab 
(bundesaerztekammer.de)

Anlage I: OTC-Übersicht - Gemeinsamer Bundesausschuss (g-ba.de)

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/akdae/Stellungnahmen/AMNOG/A-Z/Romosozumab/Romosozumab-EB.pdf
https://www.g-ba.de/richtlinien/anlage/17/
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Verschreibungspflichtige hochdosierte Vitamin D3-Präparate (> 1.000 I.E. je Tagesdosis) können bei medi-
zinischer Notwendigkeit zu Lasten der GKV zur Behandlung symptomatischen Vitamin D Mangels verordnet 
werden, wenn apothekenpflichtige Vitamin D-Präparate nicht ausreichend sind. Ein Vitamin D-Mangel ma-
nifestiert sich durch Störungen im Calciumphosphat- und Knochenstoffwechsel. Die Diagnose sollte daher 
nicht allein auf dem Vitamin D-Spiegel beruhen, sondern beispielsweise durch die Bestimmung des Para-
thormons und/oder der alkalischen Phosphatase gestützt werden. 

Bitte beachten Sie bei der Auswahl der Präparate die Zulassung. Für die Initialtherapie mit hochdosiertem 
Colecalciferol sind einige Kapseln oder Tropfen zur einmaligen Anwendung bei der Anfangsbehandlung von 
Vitamin-D-Mangelzuständen zugelassen. Eine eventuell notwendige weitere Behandlung mit diesen Arznei-
mitteln muss individuell vom Arzt festgelegt werden.

Sollte die Umwandlung des Vitamin D3 (Colecalciferol) durch eine Erkrankung beispielsweise der Niere ver-
hindert sein, so können die anderen Vitamin D-Derivate substituiert werden. Die relevanten Arzneimittel 
(Wirkstoffe: Calcidiol/Synthese in der Leber, Calcitriol/Synthese in der Niere und 1-OH-Vitamin D= Alfacal-
cidol) sind verschreibungspflichtig und sind zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnungs-
fähig. 

Zur Prophylaxe eines Vitamin D-Mangels (z. B. nach bariatischen Operationen) besteht keine Leistungs-
pflicht, auch nicht für verschreibungspflichtige Präparate. Ferner sollen nach der Arzneimittel-Richtlinie 
nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel zu Lasten des Versicherten verordnet werden, wenn sie zur 
Behandlung einer Erkrankung medizinisch notwendig, zweckmäßig und ausreichend sind. Dies bedeutet, 
wenn ein (vermeintlicher) Vitamin D-Mangel mit frei verkäuflichen anstelle verschreibungspflichtiger Prä-
parate zu behandeln ist, müssen die Patienten die Präparate selbst kaufen. Ausnahmen gemäß Anlage I der 
Arzneimittel-Richtlinie, siehe oben. 

Das Vitamin D ist ein Prohormon, das im Körper synthetisiert werden kann. Im Darm wird aus Cholesterol 
zunächst 7-Dehydrocholesterol gebildet, das in der Haut durch UV-Licht in Colecalciferol (Vitamin D3) um-
gewandelt wird. Nach Schätzungen der DGE werden bei regelmäßigen Aufenthalten im Freien 80 bis 90% 
des Vitamin D im Körper aus der endogenen Synthese in der Haut zugeführt, der Rest mit der Nahrung. 

Bei fehlender endogener Synthese liegen die Empfehlungen der DGE zur Zufuhr mit der Nahrung bei 20 
µg=800 I.E. Vitamin D pro Tag. Durch nachfolgende Hydroxylierung in Leber und Niere entsteht 1,25-(OH)2-Vi-
tamin D3 (Calcitriol), das in den Zielgeweben aktiv ist. Das in der Leber gebildete 25-OH-Vitamin D (Calcidiol) 
wird wegen seiner langen Halbwertszeit von 19 Tagen zur Bestimmung des Vitamin D-Spiegels herange-
zogen. Richtwerte für einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel liegen laut RKI bei 50 nmol/l Calcidiol. Bei 
Werten zwischen 30 und 50 nmol/l liegt eine suboptimale Versorgung und bei Werte unter 30 nmol/l eine 
mangelhafte Ernährung vor.
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